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Text 

Ausnahmen von den gesetzlich festgelegten Bauvorschriften 

§ 68. (1) Änderungen und Instandsetzungen an rechtmäßig bestehenden Gebäuden, Zubauten, durch 
die bloß rechtmäßig bestehende einzelne Räume vergrößert werden, sowie Umbauten einzelner Geschoße 
in rechtmäßig bestehenden Gebäuden sind auch zu bewilligen, wenn sie eine Abweichung des 
Baubestandes von den Bestimmungen dieses Gesetzes mindern oder die Einhaltung dieser Bestimmungen 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erforderte. Die Gründe, die für die Ausführung der Baumaßnahmen 
sprechen, sind mit den Gründen, die infolge der nicht vollständigen Einhaltung von Bestimmungen 
hinsichtlich des barrierefreien Bauens dagegen sprechen, abzuwägen. § 69 bleibt unberührt. 

(2) Die Bestimmungen über den Lichteinfall für einzelne Hauptfenster sind nicht anzuwenden, wenn 
ihre Einhaltung zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führte, sofern es sich um Bauführungen 

 1. auf Bauplätzen, die bereits bebaut waren, oder 

 2. auf Bauplätzen, die auch zwangsweise durch das Einbeziehen von angrenzenden Grundflächen 
nicht vergrößert werden können, 

handelt. 
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(3) Bei rechtmäßig bestehenden Gebäuden ist nachträglich zur Minderung von Immissionen die 
Verglasung von Balkonen und Loggien unabhängig vom Einfluss auf die Belichtung zulässig. 

(4) Innerhalb eines Wohnungsverbandes dürfen zur Vergrößerung des Raumes zur Unterbringung 
einer Waschgelegenheit sowie einer Dusche oder Badegelegenheit (des Badezimmers) oder der Toilette 
Scheidewände auch dann entfernt werden, wenn dadurch diese Räume zusammengelegt oder unmittelbar 
von Aufenthaltsräumen aus zugänglich oder Abstellräume u. ä. aufgelassen werden und dadurch die 
Benützbarkeit einer Wohnung für einen behinderten Menschen verbessert wird. 

(5) Die Bestimmungen für Personenaufzüge über die Fahrkorbabmessungen, über die Verbindung 
aller Geschoße, über die Anordnung von Haltestellen in jeder Ebene eines Gebäudes, in der sich die 
einzigen Zugänge zu Wohnungen bzw. Betriebseinheiten befinden sowie über die vor 
Aufzugsschachttüren notwendigen Bewegungsflächen (Wendekreise für Rollstuhlfahrer) sind bei 
nachträglichen Aufzugseinbauten bzw. Aufzugszubauten sowie bei nicht zwingend notwendigen 
Personenaufzügen nicht anzuwenden, wenn andernfalls auf Grund örtlich gegebener Verhältnisse ein 
Personenaufzug nicht errichtet werden könnte oder durch den erforderlichen Aufzugsschacht 
Belichtungs- und Belüftungsverhältnisse von Wohnungen beeinträchtigt würden oder die Einhaltung 
dieser Bestimmungen einen unverhältnismäßigen Aufwand erforderte. 

(6) In rechtmäßig bestehenden Gebäuden sind Gasfeuerstätten mit einer Frischluftzufuhr und 
Abgasabfuhr durch die Außenwand (Außenwand-Gasfeuerstätten) nach Maßgabe des Wiener 
Gasgesetzes zulässig. In Dachgeschoßen ist eine solche Zufuhr und Abfuhr auch durch das Dach zulässig. 
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